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§ 11 UEbG Veröffentlichung und
Information der Zielgesellschaft

 UEbG - Übernahmegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Der Bieter hat die Angebotsunterlage gemeinsam mit der Bestätigung des Sachverständigen (§ 9 Abs. 1) frühestens

am zwölften und spätestens am fünfzehnten Börsetag nach Einlangen bei der Übernahmekommission zu

verö entlichen, es sei denn, daß die Übernahmekommission die Verö entlichung des Angebots untersagt. Die

Übernahmekommission kann in begründeten Fällen, insbesondere zum Zweck der näheren Prüfung der

Angebotsunterlage, anordnen, daß die Verö entlichung vorläu g zu unterbleiben hat; sie kann die Frist zur

Veröffentlichung im Einvernehmen mit dem Bieter auch verkürzen.

(1a) Die Verö entlichung hat in einer Zeitung mit einer Verbreitung im gesamten Bundesgebiet oder in Form einer

Broschüre zu erfolgen, die dem Publikum von der Zielgesellschaft an ihrem Sitz und von den zur Erbringung der

Gegenleistung beauftragten Stellen (§ 7 Z 4) kostenlos zur Verfügung zu stellen ist. Wenn die Unterlagen nicht zur

Gänze im Amtsblatt zur Wiener Zeitung verö entlicht wurden, so ist im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu

verö entlichen, wo die Unterlagen erhältlich sind oder verö entlicht wurden. Wurde die Angebotsunterlage in einer

oder mehreren Zeitungen mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet verö entlicht, so sind spätere

Verö entlichungen des Bieters betre end das Übernahmeangebot in derselben Weise vorzunehmen; wurde die

Angebotsunterlage nur in Form einer Broschüre vollständig verö entlicht, so genügt für spätere Verö entlichungen

die Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Haben der Bieter oder die Zielgesellschaft eine Website, so sind

die Unterlagen außerdem unverzüglich und deutlich kenntlich in diese aufzunehmen.

(2) Der Bieter ist verp ichtet, die Unterlagen gemäß Abs. 1 erster Satz dem Vorstand sowie dem Vorsitzenden des

Aufsichtsrats der Zielgesellschaft und dessen Stellvertreter vor der Veröffentlichung zur Kenntnis zu bringen.

(3) Der Bieter und der Vorstand der Zielgesellschaft haben ihre jeweiligen Betriebsräte von Bekanntmachungen gemäß

§§ 5 und 6 unverzüglich zu unterrichten und ihnen die Unterlagen gemäß Abs. 1 erster Satz unverzüglich nach Erhalt

zu übermitteln. Der Vorstand der Zielgesellschaft hat deren Betriebsrat bei der ersten Unterrichtung über die

Möglichkeit zur Stellungnahme und bei der Übermittlung der Angebotsunterlage über den geplanten Zeitpunkt der

Veröffentlichung nach § 14 Abs. 3 zu informieren.
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